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Liebe Leserinnen und Leser

Korruption ist eine Plage, welche die
bereits benachteiligten Länder noch
ärmer macht: Sie untergräbt das Ver
trauen innerhalb der Gesellschaft. Sie
lässt die Bevölkerung immer ärmer
werden, indem sie jede alltägliche Hand
lung willkürlich teurer werden lässt. Und
sie verhindert, dass Infrastruktur wie
Schulen, Spitäler oder Strassen verbessert
werden.

Der Ertrag korrupter Handlungen poli
tisch exponierter Personen  meist durch
Strohmänner oder als Briefkastenfirmen
getarnt  fliesst in die Hände der Finanz
institute. Die Schweiz hat eine der
fortschrittlichsten Gesetzgebungen be
treffend die Sperrung, Einziehung und
Rückerstattung von Potentatengeldern.
Dies beeinflusst den Ruf ebenso wie den
Handlungsspielraum, über den die
Schweiz auf dem internationalen Parkett
verfügt. Die hiesigen Finanzinstitute
erklären, dass sie keinerlei Interesse an
Geldern unklarer Herkunft haben. Ihr
Bewusstsein für die Risiken und Gefahren
steigt. Fest steht, dass es in der Schweiz
oder im Ausland erhebliche Investitionen
braucht, um die Pflicht der „due
diligence“ zu erfüllen und die Herkunft
der Gelder ebenso wie die gesamten
Zusammenhänge der Geschäfte zu ver
stehen. Gewisse Institute wie die HSBC
oder die Credit Suisse bieten in gewissen
Ländern ihre Dienstleistungen bereits
nicht mehr an. Sie sind der Meinung,
nicht gewährleisten zu können, dass sie
die Risiken in all diesen Ländern voll
ständig erfassen und steuern können.

Der Finanzplatz Schweiz rückt beim
Thema Potentatengelder aus mehreren
Gründen in den Fokus. Einerseits sind die
hier deponierten Vermögen beachtlich,
andererseits erfüllt die Schweiz eine wich
tige Funktion als Drehscheibe. Sei dies
wegen des Bankgeheimnisses oder wegen
der Qualität der Dienstleistungen von
Schweizer Bankiers. Weil die Krise Regie
rungen dazu zwingt Gelder einzuholen
und weil der Finanzplatz Schweiz dies
bezüglich wenig Alliierte hat, ist die
Schweiz besonders exponiert.

Die Schweizer Regierung hat nun ein
neues Gesetzesprojekt ausgearbeitet, das
die bestehende Praxis konsolidiert und die
Sperrung, Einziehung und Rückerstattung
der Potentatengelder erleichtert. Dies ist
ein wichtiger Schritt nach vorne. Und
trotzdem: Das Gesetz regelt die Frage der
gescheiterten Rechtshilfegesuche – ge
scheitert wegen versagender staatlicher
Strukturen oder weil der Machthaber noch
über Einfluss verfügt  nicht. Für diese
Fälle müssten weitere Mechanismen aus
gearbeitet werden. So hätte die Gesetzes
vorlage weiter gehen können, denn die
gängige Schweizer Praxis hatte zahlreiche
Fälle nicht verhindern können, wie der
Arabische Frühling gezeigt hat. Diese Fälle
haben viele überrascht. Zukünftig wird es
also äusserst wichtig bleiben zu prüfen, ob
diese Regeln, die in die richtige Richtung
zielen, effektiv und streng umgesetzt
werden.

Transparency International Schweiz

Delphine Centlivres, Geschäftsführerin
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Unrechtmässig erworbene Vermögens
werte politisch exponierter Personen
landen oftmals in den internationalen
Finanzzentren, auch in der Schweiz.
Einerseits fehlen die Gelder im Her
kunftsland beispielsweise für Infra
struktur, Gesundheits und Bildungs
projekte, andererseits machen sie die
Schweiz moralisch und politisch an
greifbar. Dies schränkt ihren Hand
lungsspielraum ein. Die Schweiz er
gänzt ihre Gesetzgebung im Sinne einer
effizienten Sperrung, Einziehung und
Rückführung der Potentatengelder, es
wird aber viel von deren Umsetzung
abhängen.

Von Potentatengeldern spricht man, wenn
sich Personen mit prominenten öffent
lichen Funktionen im Ausland (sog.
politisch exponierte Personen, PEP)
Vermögenswerte unrechtmässig aneig
nen. Diese Vermögenswerte stammen
unter anderem aus korrupten Geschäften
wie Bestechung, Amtsmissbrauch oder
Veruntreuung.1 Als PEP gelten insbeson
dere Staats und Regierungschefs, hohe
Politiker und hohe Funktionäre in Ver
waltung, Justiz, Militär und Parteien auf
nationaler Ebene sowie Mitglieder der
obersten Organe staatlicher Unternehmen
von nationaler Bedeutung.2 Die unrecht
mässig angeeigneten Gelder werden von
den PEP oftmals ins Ausland geschafft
und in den internationalen Finanzzentren
deponiert.3 Schätzungen der OECD zu
folge bewegen sich die illegalen Finanz
abflüsse aus Entwicklungsländern, da
runter auch Potentatengelder, im Rah
men von 850 Milliarden USDollar pro
Jahr.4 Der Schweizer Finanzplatz stellt für
solche grenzüberschreitenden Vermögen
eine wichtige Drehscheibe dar.5

POTENTATENGELDER UND DIE SCHWEIZ

NACHTEILE FÜR DAS
HERKUNFTSLAND

Korrupte Gelder, welche von Potentaten
und anderen PEP ins Ausland geschafft
werden, stellen die Herkunftsländer vor
existenzielle Schwierigkeiten: Zum einen
untergraben korrupte Praktiken wie die
unrechtmässige Bereicherung durch PEP
die Rechtsstaatlichkeit des Herkunfts
landes. Zum anderen handelt es sich bei
Potentatengeldern oftmals um verun
treute öffentliche Ressourcen, die in der
Folge der Gesellschaft beispielsweise für
den Ausbau der Infrastruktur, des Bild
ungs oder Gesundheitswesens fehlen.

Wird die Rechtsstaatlichkeit durch kor
rupte Praktiken untergraben, schadet dies
der wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Prosperität des Herkunftslandes.6

Nicht nur, dass endemische Korruption zu
geringem Wirtschaftswachstum, falscher
Ressourcenallokation, Rückgang der Steu
ereinnahmen und zu Verschärfung der Ar
mut führt. Hinzu kommt, dass die Ärm
sten der Gesellschaft am meisten unter
den Folgen von Korruption leiden, unter
anderem weil ihnen der Zugang zu ele
mentaren Gütern wie etwa Nahrungs
mittel, Gesundheitsversorgung oder Bil
dung in einer korrupten Gesellschaft
deutlich erschwert wird.7

Die mangelnde Rechtssicherheit schreckt
neben den inländischen auch die ausländ
ischen Investoren ab.8 Fliessen dennoch
ausländische Investitionen ins Herkunfts
land der Potentatengelder, können diese
aufgrund der korrumpierten Rechtsstaat
lichkeit kaum mehr zur Steigerung des
Lebensstandards der betrogenen Bevöl
kerung beitragen. So zeigen Studien, dass

die Qualität von staatlichen Institutionen
massgeblich dazu beiträgt, welches
Schicksal einem Land blüht.9

Die Potentatengelder fehlen der Gesell
schaft des Herkunftslandes auch unmit
telbar: Werden nämlich öffentliche Gelder
von Potentaten und anderen PEP verun
treut, leiden darunter wichtige lokale
Entwicklungsfaktoren wie beispielsweise
die Bildung oder die Infrastruktur. Aus rein
volkswirtschaftlicher Sicht sind verun
treute Potentatengelder ein Problem, da
die privaten Ausgaben von Potentaten
einen viel geringeren Effekt auf das
Wirtschaftswachstum eines Landes haben,
als dies öffentliche Ausgaben für Bildung,
Agrikultur, Gesundheit oder Infrastruktur
hätten.10 Ein Beispiel: Die 5 bis 6 Mil
liarden USDollar, welche der korrupte
kongolesische ExPräsident Mobutu wäh
rend seiner Regentschaft veruntreut
hatte, überstiegen die staatlichen Aus
gaben für das Gesundheitssystem um das
Hundertfache. Und das in einem Land, wo
die Lebenserwartung bis heute unter 50
Jahren liegt.11

POTENTATENGELDER UND DIE
SCHWEIZ: ENTWICKLUNGS
ZUSAMMENARBEIT

Die Potentatenvermögen bestehen oft
mals zu Teilen aus veruntreuten Entwick
lungsgeldern. So besagen Schätzungen
der Weltbank, dass 40 Prozent der welt
weit im Rahmen der Entwicklungszusam
menarbeit getätigten Unterstützungsbei
träge durch korrupte Potentaten und
andere PEP veruntreut werden. Ein Ex
trembeispiel stellt das afrikanische Land
Uganda dar: Zwischen 1991 und 1995
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kamen laut einer Studie nur 13 Prozent
der für das Bildungswesen erhaltenen
Entwicklungsgelder auch in ugandischen
Primarschulen an. Der Grossteil der Gelder
wurde von lokalen PEP abgezweigt.12

Auch die Schweiz hat in jüngster Ver
gangenheit pro Jahr 23 Milliarden
Steuerfranken in die Entwicklungszusam
menarbeit investiert.13 Als Geberstaat ist
es der Schweiz ein Anliegen, dass die von
ihr entrichtete finanzielle Unterstützung
transparent die vereinbarten Ziele erreicht
und nicht auf unrechtmässigen, korrupten
Wegen in die Taschen eines kleinen
Machtzirkels fliessen.14

Die Veruntreuung von Schweizer Steuer
geldern für die Entwicklungszusammen
arbeit durch Potentaten kann nicht im
Interesse der Schweiz sein. Entsprechend
ist es wichtig, dass sich die Schweiz weiter
für die Rechtsstaatlichkeit und die Be
kämpfung von Korruption sowohl auf na
tionaler als auch auf internationaler Ebene
einsetzt. Dazu gehört auch die Null
toleranz gegenüber Geldern korrupter Po
tentaten und anderer PEP auf Schweizer
Bankkonten. Mit mehr Einsatz für eine
umfassende Ächtung und Bekämpfung
der Potentatengelder sowohl auf natio
naler wie auch internationaler Ebene täte
die Schweiz nicht nur das ethisch
Richtige, sondern auch das ökonomisch
Sinnvolle.

Von den Philippinen über Nigeria bis Haiti: Potentatengelder erreichen die
Schweiz aus aller Welt.

Der erste prominente Fall von in der Schweiz deponierten Potentatengeldern geht
auf das Jahr 1986 zurück. Damals sperrte der Bundesrat nur wenige Stunden nach
dem Sturz des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos dessen Vermögen auf
Schweizer Bankkonten. Nach der Durchführung entsprechender Rechtshilfe
verfahren konnten 685 Millionen USDollar dem philippinischen Volk zurück
erstattet werden.19

Seit der Rückerstattung der MarcosGelder wurden von der Schweiz Potentaten
gelder im Wert von insgesamt 1,7 Milliarden USDollar zurückerstattet.20 Dazu
gehören beispielsweise auch die Gelder des nigerianischen Militärdiktators Sani
Abacha, der seinem Land während seiner Regentschaft in den 1990er Jahren bis zu
700 Millionen USDollar geraubt hatte.21

Ein langwieriger und prägender Fall ist jener des haitianischen Diktators Jean
Claude Duvalier, auch „Baby Doc“ genannt. Sein Fall ist seit der Absetzung Duvaliers
1986 in Bearbeitung. Aufgrund diverser rechtlicher Schwierigkeiten und Streitereien
konnte das DuvalierVermögen von über sieben Millionen Franken noch immer
nicht vollständig an den haitischen Staat rückerstattet werden.22 Auch heute noch
sind Verfahren zu den restlichen in der Schweiz deponierten DuvalierMillionen
hängig; die komplette Rückerstattung der Gelder an Haiti steht nach über 25 Jahren
immer noch aus.

In jüngster Vergangenheit sind neue Fälle von Potentatengeldern im Zusammen
hang mit dem Arabischen Frühling in die Öffentlichkeit gerückt: Ben Ali (Tunesien),
Mubarak (Ägypten), Ghaddafi (Libyen) – insgesamt schleusten sie während ihrer Re
gentschaft mehrere hundert Millionen USDollar in die Schweiz. Die Gelder wurden
jeweils unmittelbar nach der Absetzung der Potentaten vom Bundesrat ein
gefroren.23 2011 reagierte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) und
eröffnete Verfahren gegen vier Schweizer Banken.24
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POTENTATENGELDER UND DIE
SCHWEIZ: FOLGEN FÜR DIE
AUSSENPOLITIK

Die Schweiz hat kein Interesse daran, dass
ihr Finanzplatz „missbraucht“25 wird. Für
den global agierenden Schweizer Finanz
platz und die stark auf die Finanzindustrie
ausgerichtete Schweiz ist es von grosser
Bedeutung, den Imageschäden von Po
tentatengeldern und damit verbundener
Geldwäscherei entschlossen entgegenzu
wirken. Denn ein von der internationalen
Gemeinschaft kritisierter Finanzstandort
macht die Schweiz moralisch und poli
tisch angreifbar und erhöht den interna
tionalen Druck auf die Schweiz. Der
Handlungsspielraum der Schweiz wird

dadurch eingeschränkt. Gerade die aus
senpolitische Agilität ist aber für die
kleine und durch ihre weltweite Ver
netzung vom Ausland abhängige Schweiz
von höchster Bedeutung.

INTERNATIONALE INITIATIVEN
GEGEN POTENTATENGELDER

Auf internationaler Ebene wird seit
längerem gegen Korruption und Potenta
tengeld vorgegangen. Die Vereinten
Nationen haben 2003 die Anti
Korruptionskonvention (UNCAC)26 ratifi
ziert. Insbesondere die Schweiz hat sich
dafür eingesetzt, dass die Verpflichtung,
unrechtmässige Guthaben an die Her

POTENTATENGELDER UND DIE
SCHWEIZ: DER FINANZPLATZ

Der Schweizer Finanzplatz ist sowohl na
tional als auch international von grosser
Bedeutung. Einerseits stellt er 10 Prozent
des Schweizer BIP und beschäftigt 6 Pro
zent der Schweizer Bevölkerung. Dies
entspricht ungefähr 210‘900 Arbeits
plätzen.15 Andererseits spielt der Schwei
zer Finanzplatz auch international als
weltweite Drehscheibe für ausländische
Gelder eine zentrale Rolle. So werden fast
2‘000 Milliarden Schweizer Franken oder
30 Prozent aller weltweit grenzüber
schreitenden Vermögen in der Schweiz
verwaltet. Der Finanzstandort Schweiz
verwaltet damit gleich viel grenzüber
schreitendes Vermögen wie die Standorte
Luxemburg, USA, Singapur und Hong
Kong zusammengenommen.16 Die Schwei
zer Bankenvereinigung führt den Spitzen
platz im Private Banking unter anderem
auf die finanzielle und politische Stabilität
oder die Rechtssicherheit der Schweiz
zurück – Faktoren, an denen es gerade in
den Herkunftsländern der Potentaten
geldern meist mangelt.17

Die Vorzüge des Schweizer Finanzplatzes
schätzen auch Potentaten: Immer wieder
werden Fälle von in der Schweiz lagern
den Potentatengelder bekannt (siehe
Kasten). Allein im Zusammenhang mit
dem Arabischen Frühling sind bis Mitte
2013 fast 1 Milliarde Franken an Potenta
tengelder auf Schweizer Bankkonten auf
getaucht.18

Die StAR Initiative

Die „Stolen Asset Recovery Initiative“ (StAR) des UNODC und der Weltbank unter
stützt internationale Anstrengungen, die zum Ziel haben, sogenannten „safe
havens“ für korrupte Gelder ein Ende zu setzen. Dafür arbeitet die StAR mit Ent
wicklungsländern und Finanzzentren gleichermassen zusammen.29

Die StAR selbst kann weder Fälle leiten oder Rechtsverfahren betreiben noch darf
sie solche finanzieren. Ihre Rolle besteht darin, ihren Partnern bei der Entschei
dungsfindung mit Expertise zu assistieren und zwischen Akteuren zu vermitteln.30

Diese Rolle nimmt die StAR wahr, indem sie für alle im Rückerstattungsprozess von
korrupten Geldern involvierte Parteien erstens Trainings und Workshops durch
führt, zweitens komplexe Informationen in anwendbares Wissen verarbeitet und
drittens technische Beratung oder Moderation in Rückerstattungsprozessen an
bietet.31 So hilft die StAR beispielsweise Entwicklungsländern, ihre rechtlichen
Institutionen im Kampf gegen korrupte Gelder aufzurüsten, publiziert Ratgeber
literatur auf der StARWebsite oder betreibt eine öffentliche internationale
Datenbank für Korruptionsfälle.32
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kunftsländer rückzuerstatten und die
Opfer zu entschädigen, in die Konvention
aufgenommen wird.27 Seit 2007 arbeitet
die Weltbank und das United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) im
Rahmen der Stolen Asset Recovery
Initiative (StAR) mit Entwicklungsländern
und Finanzzentren zusammen, um gegen
Geldwäscherei, Korruption und Poten
tatengeld vorzugehen. Weitere inter
nationale Organisationen wie die OECD
und der Europarat setzten sich ebenfalls
gegen Korruption und Geldwäscherei
ein.28

POTENTATENGELDER IM
SCHWEIZER GESETZ

Aufgrund ihrer prominenten Rolle als
Versteck für Potentatengelder, engagiert
sich die Schweiz nicht nur im Ausland
gegen Potentatengelder. Auch mit ihrem
diesbezüglichen innerstaatlichen Recht
steht die Schweiz im internationalen
Vergleich gut da. Mit der Verwirklichung
des aktuellen Gesetzgebungsprojekts über
das Bundesgesetz über die Sperrung und
die Rückerstattung unrechtmässig er
worbener Vermögenswerte politisch ex
ponierter Personen (SRVG) wird die
Schweiz verglichen mit anderen Ländern
über das umfassendste Gesetz bezüglich
der Sperrung, Einziehung und Rück
führung von Potentatengeldern verfügen.

Das bisherige rechtliche Instrumentarium
der Schweiz zur Sperrung und Rück
führung von Potentatengeldern findet
sich vor allem im Bundesgesetz über die
Rückführung unrechtmässig erlangter
Vermögenswerte politisch exponierter
Personen (RuVG). Ausserdem ist Art. 184

Abs. 3 der Bundesverfassung von Be
deutung, der es dem Bundesrat unter
bestimmten Voraussetzungen erlaubt,
Verordnungen und Verfügungen – bei
spielsweise zur Sperrung von Poten
tatengeldern – zu erlassen. Der Proble
matik der Potentatengelder vorgelagert ist
diejenige der Geldwäscherei: Das Geld
wäschereigesetz33 soll verhindern, dass
Gelder krimineller Herkunft überhaupt auf
den Schweizer Finanzplatz gelangen.

Das RuVG als Haupterlass unterscheidet
zwischen den drei Verfahrensschritten der
Sperrung, Einziehung und Rückerstattung
von Potentatengeldern. Für die Einzieh
ung enthält das Gesetz zudem einen
hilfreichen Passus, wonach Vermögens
werte unter gewissen Voraussetzungen
als unrechtmässig erworben gelten, wenn
der Gegenbeweis nicht gelingt.

SPERRUNG VON
POTENTATENGELDERN

Gesperrt werden können sowohl Gelder
von gestürzten oder im Sturz begriffenen
PEP, als auch Vermögenswerte von ihnen
nahestehenden Personen. Die Sperrung
der Gelder führt dazu, dass die daran
berechtigte Person nicht mehr darüber
verfügen kann. Erhält die Schweiz ein
gültiges Rechtshilfegesuch vom Her
kunftsstaat, nimmt das Bundesamt für
Justiz die Sperrung vor. Wenn noch kein
solches Gesuch eingegangen ist, kann der
Bundesrat gestützt auf seine verfas
sungsmässigen Kompetenzen entsprech
ende provisorische Verordnungen er
lassen, wenn „die Wahrung der Interes
sen“ der Schweiz dies erfordert.34

EINZIEHUNG VON POTENTATEN
GELDERN

Die Sperrung der Gelder stellt nur eine
vorläufige Massnahme dar. Im Optimalfall
können die Gelder, nachdem ein ent
sprechendes Verfahren im Herkunftsland
durchgeführt und der Potentat verurteilt
worden ist, zur Einziehung oder Rück
erstattung an den Herkunftsstaat heraus
gegeben werden. Voraussetzung hierfür
bildet allerdings das Vorliegen eines
gültigen Rechtshilfegesuches des Her
kunftsstaates an die Schweiz, was in der
Praxis leider der Ausnahmefall bleibt. So
auch im Fall des haitianischen Ex
Diktators Duvalier. Um zu verhindern, dass
die Gelder an den Potentaten und dessen
Umfeld zurückgegeben werden mussten,
wie dies bei den Geldern des kongo
lesischen ExDiktators Mobuto der Fall
war, hat die Schweiz das RuVG, auch „Lex
Duvalier“ genannt, als neue rechtliche
Grundlage geschaffen. Dieses erlaubt es
dem Bundesrat, unter bestimmten, engen
Voraussetzungen trotz fehlendem Rechts
hilfegesuch das Eidgenössische Finanz
departement (EFD) zu beauftragen, vor
dem Bundesverwaltungsgericht Klage auf
Einziehung der Gelder zu erheben. Voraus
gesetzt ist dafür aber unter anderem, dass
das Herkunftsland aufgrund mangelnder
staatlicher Strukturen nicht in der Lage
ist, ein gültiges Rechtshilfegesuch zu
stellen. Man spricht in diesem Zusammen
hang von einem „failed state“. Die Praxis
hat gezeigt, dass die Bestimmungen über
die Einziehung aus der „Lex Duvalier“ vor
allem auf den Fall Duvalier zugeschnitten
waren.
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BEWEIS DER UNRECHTMÄSSIGKEIT

Damit das Bundesverwaltungsgericht die
Klage des EFD auf Einziehung der Gelder
gutheisst, muss feststehen, dass die Ver
mögenswerte unrechtmässig erworben
worden sind. Hier beinhaltet die „Lex
Duvalier“ eine innovative Bestimmung, die
Beweisschwierigkeiten ausräumt, indem
sie die Beweislast zuungunsten der PEP
umkehrt. Sie besagt, dass die Unrecht
mässigkeit vermutet wird, wenn erstens
während der Amtszeit der PEP ihr Ver
mögen ausserordentlich stark angestiegen
ist und wenn zweitens der Korruptions
grad des Herkunftslandes anerkannter
massen notorisch hoch war. Die PEP, bzw.
die ihr nahestehenden Personen, haben
dann die Möglichkeit, diese Vermutung
umzustossen, indem sie beweisen, dass sie
die Vermögenswerte mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit rechtmässig erworben
haben. Gelingt ihnen dies nicht, werden
die Gelder eingezogen.

RÜCKERSTATTUNG VON
POTENTATENGELDERN

Der Zweck der Einziehung liegt in der
Rückerstattung der Gelder an die Bevöl
kerung des Herkunftsstaates. Die Gelder
sollen grundsätzlich dazu verwendet wer
den, die Lebensbedingungen der Bevöl
kerung im Herkunftsstaat zu verbessern
oder die Rechtsstaatlichkeit zu stärken
und die Straflosigkeit von Verbrechen zu
vermeiden.35

Dies geschieht über die Finanzierung von
Programmen, die der Bundesrat grund
sätzlich in Abkommen mit dem Her
kunftsstaat festlegt. Kommt keine Ei

nigung zu Stande, können die Abkommen
auch mit internationalen oder nationalen
Institutionen, wie etwa der Weltbank oder
lokalen Nichtregierungsorganisationen,
geschlossen werden.36 Die Programme
können beispielsweise aus Infrastruktur,
Bildungs, Entwicklungs oder Gesund
heitsprojekten bestehen.

Die Herausforderung besteht darin,
sicherzustellen, dass die rückerstatteten
Gelder wirklich der Bevölkerung zugute
kommen und nicht wieder in den Taschen
unberechtigter Personen verschwinden.
Schlechtes Beispiel bildete die Rück
erstattung der AbachaGelder, als sowohl
die Weltbank als auch lokale Nichtregie
rungsorganisationen in ihren Berichten
teils schwere Unregelmässigkeiten bei der
Verwendung der rückerstatteten Gelder
feststellten.37 Um dies in Zukunft zu ver
meiden, müssen die zu unterstützenden
Projekte unter Einbezug der Zivilbevöl
kerung im Voraus geplant werden und es
muss vollständige Transparenz über die
Verwendung der Gelder herrschen. Diese
ermöglicht eine demokratische Kontrolle
durch die schweizerische und die lokale
Zivilgesellschaft sowie durch NGOs.

DIE NEUE "LEX BEN ALI"

In Reaktion auf die politischen Um
wälzungen in Nordafrika hat der Bun
desrat Anfang 2011 gleich drei Mal von
seinen verfassungsmässigen Kompe
tenzen38 Gebrauch machen müssen. Er
hat dabei Gelder des gestürzten tu
nesischen Diktators Ben Ali, des ägyp
tischen ExPräsidenten Mubarak und des
gestürzten libyschen Diktators Ghaddafi
sperren lassen.39 Ausserdem wurden im

Januar 2011 auch Gelder des abgewählten
ivorischen ExPräsidenten Laurent Gbagbo
gesperrt. Von den Sperrungen betroffen
waren stets auch Vermögenswerte von
Personen, die den PEPs nahestanden.

Die Bundesverfassung erlaubt die Sper
rung von Potentatengeldern aber nur in
Ausnahmefällen. Nachdem 2011 innert
weniger Wochen vier Mal auf die
Bestimmung zurückgegriffen werden
musste, hat der Bundesrat erkannt, dass
es aus rechtsstaatlichen Gründen not
wendig ist, eine formellgesetzliche
Grundlage für künftige Vermögenssper
rungen zu schaffen.40 Mit dem Entwurf
des Bundesgesetzes über die Sperrung
und Rückführung unrechtmässig erworb
ener Vermögenswerte politisch expo
nierter Personen (SRVG) wird ein um
fassendes neues Gesetz geschaffen, das
im Wesentlichen die geltende Praxis
kodifiziert und die in der „Lex Duvalier“
enthaltenen Regeln integriert. Zwei ge
setzgeberische Neuerungen sind allerdings
vorgesehen: Zum einen wird die Möglich
keit geschaffen, Informationen an den
Herkunftsstaat zu übermitteln, um diesen
bei der Einreichung oder Ergänzung seines
Rechtshilfegesuchs zu unterstützen. Zum
anderen weitet der Gesetzesentwurf die
Regeln der „Lex Duvalier“, wonach die
Sperrung von Vermögen trotz geschei
tertem Rechtshilfegesuch im Fall von sog.
„failed states“ möglich ist, auf Fälle aus,
wo das Rechtshilfegesuch an der Nicht
einhaltung menschenrechtlicher Verfah
rensstandards41 scheitert. Dies soll die
Sperrung von Potentatengeldern in Fällen
ermöglichen, bei denen nach einem Um
bruch institutionelle Stabilität und rechts
staatliche Prinzipien (noch) nicht garan
tiert werden können.
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KRITIK: NOTWENDIGES
RECHTSHILFEGESUCH

Die Grundausrichtung des schweize
rischen Instrumentariums über die Sper
rung, Einziehung und Rückerstattung von
Vermögenswerten bleibt mit der Ein
führung des SRVG erhalten: Auch künftig
soll in erster Linie nach den Regeln der
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen
mit Potentatengeldern verfahren werden.
Das im Jahr 2010 eingeführte RuVG gibt
dem Bundesrat zwar die Möglichkeit,
Potentatengelder im seltenen Fall von
versagenden staatlichen Strukturen auch
ohne gültiges Rechtshilfegesuch einziehen
zu lassen. Mit dem SRVG wird diese
Möglichkeit auf Fälle ausgeweitet, in
denen das Rechtshilfeverfahren aufgrund
der Nichteinhaltung von verfahrens
rechtlichen Minimalstandards scheitert.
Diese Ausweitung ist zu begrüssen und
wird insbesondere für den Fall der ägyp
tischen Gelder Handhabe bieten. Nichts
destotrotz sollte sie aber nicht überschätzt
werden.

In der Praxis besteht häufig keine Aussicht
auf ein Rechtshilfeverfahren. Dies etwa,
weil der Potentat noch an der Macht sitzt
und im Herkunftsland jegliches justizielles
Vorgehen gegen sich verhindern oder zu
seinen Gunsten instrumentalisieren kann.
Für solche Fälle, die in der Praxis den
Regelfall bilden, bietet auch das SRVG
keine Handhabe. Denn der Bundesrat kann
Gelder weiterhin nur „im Hinblick auf eine
Rechtshilfezusammenarbeit“ sperren las
sen. Gerade im Fall von versagenden
staatlichen Strukturen besteht aber keine
Aussicht auf eine solche, weil dem Staat
definitionsgemäss die dafür erforderlichen
Strukturen fehlen. Ausserdem ist es für

die Schweiz diplomatisch sehr schwierig,
einen anderen Staat einseitig zum „failed
state“ zu erklären, da dies wohl als
Affront aufgefasst würde. Damit die
Möglichkeit einer Rückerstattung nicht
auf Einzelfälle beschränkt bleibt, wäre ein
Mechanismus erforderlich, der die Ein
ziehung von Potentatengeldern allein auf
grund von schweizerischem Recht und
damit unabhängig vom Erfordernis eines
Rechtshilfegesuchs durch den Herkunfts
staat erlauben würde.

Solange kein gültiges Rechtshilfegesuch
vorliegt, kann der Bundesrat das EDA
nämlich beauftragen, eine gütliche Eini
gung mit dem Potentaten oder den ihm
nahestehenden Personen anzustreben.42

Diese Tatsache wird von Transparency
International Schweiz wie von anderen
NGOs kritisiert, da eine solche Einigung
dem Grundsatz, wonach gegen die Straf
losigkeit der Potentaten vorgegangen
werden muss, entgegensteht. Wird ein
Potentat nicht verurteilt, stellt sich ein
weiteres Problem: Es entfällt nämlich die
Vortat, welche Voraussetzung für die Ver
urteilung von unsorgfältig handelnden
Finanzintermediären für Geldwäscherei
bildet.43

KRITIK: BESCHRÄNKTER
ANWENDUNGSBEREICH DER
UNRECHTMÄSSIGKEITS
VERMUTUNG

Die „Vermutung der Unrechtmässigkeit“,
die neu in Art. 15 SRVG zu finden sein
wird, ist eine innovative und im inter
nationalen Vergleich einzigartige Rege
lung. Der Beweis, dass Gelder unrecht
mässig erworben wurden, ist in der Praxis

sehr schwierig. Hier hilft die Bestimmung
enorm: Wenn während der Amtszeit der
PEP ihr Vermögen ausserordentlich stark
angestiegen ist und gleichzeitig der Kor
ruptionsgrad im Herkunftsland notorisch
hoch war, wird automatisch vermutet,
dass das Vermögen unrechtmässig er
worben wurde. Es liegt dann an der PEP,
das Gegenteil zu beweisen.

Die Vermutung findet jedoch nur bei
Fällen Anwendung, bei denen der Bundes
rat Gelder einziehen lässt, weil das
Rechtshilfegesuch aufgrund von ver
sagenden staatlichen Strukturen, oder 
nach der Revision  aufgrund der Nicht
einhaltung von Verfahrensgrundsätzen
scheitert. Damit wird der Anwendungs
bereich der Vermutung der Unrechtmäs
sigkeit massiv eingeschränkt. TI Schweiz
würde es begrüssen, wenn die Vermutung
auf alle Fälle von in der Schweiz
lagernden Potentatengeldern ausgeweitet
würde.

KRITIK: GELDWÄSCHEREI
GESETZGEBUNG NICHT STRIKT
GENUG (UMGESETZT)

Unter Geldwäscherei versteht man die
Aktivität, Gelder von ihrer kriminellen
Herkunft reinzuwaschen, indem man ihre
Herkunft verschleiert und sie in den le
galen Wirtschaftskreislauf einfliessen
lässt. Diese Gelder können aus Verbrechen
wie beispielsweise Korruption und Ver
untreuung stammen. Damit eine PEP
unterschlagene Gelder nutzen kann,
müssen sie gewaschen und unverdächtig
wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück
geführt werden.
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Das Geldwäschereigesetz (GwG) soll ver
hindern, dass solche Gelder krimineller
Herkunft, zu denen auch Potentatengelder
gehören, auf den schweizerischen Finanz
platz gelangen. Das GwG verpflichtet
Finanzintermediäre, der Meldestelle für
Geldwäscherei (MROS) unverzüglich Mel
dung zu erstatten, wenn bei einem ihrer
Kunden der begründete Verdacht auf
Geldwäscherei besteht. Die MROS ent
scheidet dann über das weitere Vorgehen
und leitet den Fall gegebenenfalls an die
Staatsanwaltschaft weiter.

Nach dem Sturz von Diktatoren, beispiels
weise im Zusammenhang mit dem
Arabischen Frühling, tauchen immer
wieder Gelder dieser Diktatoren und ihnen
nahestehender Personen in der Schweiz
auf. Dies zeigt, dass die Regeln des GwG
nicht strikt genug sind oder zumindest
nicht strikt genug angewendet werden,
um zu verhindern, dass Gelder krimineller
Herkunft auf den Schweizer Finanzplatz
gelangen. Daran wird auch die Ver
abschiedung des SRVG nichts ändern und
Fragen im Zusammenhang mit Potenta
tengeldern werden sich auch in Zukunft
stellen.
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INTERVIEW MIT DANIEL THELESKLAF*

TI Schweiz: Herr Thelesklaf, Sie haben
sich der GeldwäschereiThematik aus
vielen Perspektiven genähert. Sie waren
Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei
beim Schweizer Bundesamt für Polizei,
waren in der Privatwirtschaft als Com
plianceBerater tätig, waren als Executive
Director des Basel Institute of Gover
nance im Hochschulsektor aktiv und
engagieren sich zivilgesellschaftlich als
Beirat von TI Schweiz. Sie sind stellver
tretender Vorsitzender von ‚Moneyval‘,
dem Expertenausschuss gegen Geld
wäscherei und Terrorismusfinanzierung
des Europarates und Direktor der Finan
cial Intelligence Unit in Liechtenstein.

Wie haben die unterschiedlichen Per
spektiven Sie geprägt? Hat sich das Bild
von Geldwäscherei und Korruption ver
ändert?

Daniel Thelesklaf: Betrachtet man
Korruption nur aus einer Perspektive,
ergibt sich kein vollständiges Bild. Wenn
wir das Problem lösen möchten, müssen
wir alle Sichtweisen einbringen, auch
wenn dies das Thema komplexer macht 
gerade wenn es um den Zusammenhang
von Finanzflüssen, Geldwäscherei und
Korruption geht.

Das Bewusstsein für Korruption hat sich
über die Jahre stark verändert: Früher
wurden Schmiergelder nicht als etwas
Negatives angesehen und waren sogar
steuerlich absetzbar. Auch im internatio
nalen Verhältnis wurde Korruption nicht
nur toleriert, sie wurde sogar als Export
chance empfunden. Heute sind solche
Praktiken verpönt und illegal. Die Klein
korruption – auch „petty corruption“ ge
nannt –, welche im Alltag am häufig

sten auftritt, wird allerdings noch immer
stark vernachlässigt und ihr Schaden un
terschätzt.

Geldwäscherei wurde anfangs vor allem
mit Drogenkriminalität und dem organi
sierten Verbrechen in Verbindung ge
bracht. Nach 9/11 rückte die Terrorismus
finanzierung in den Vordergrund und seit
etwa fünf Jahren wird Korruption als
wichtiger Faktor in der Geldwäscherei
Thematik angesehen. Der Arabische Früh
ling hat das noch verstärkt: Geld
wäscherei und Korruptionsbekämpfung
sind nicht mehr voneinander zu trennen.
Bei grossen Korruptionsfällen gibt es
immer auch eine Geldspur, über die man,
wenn man ihr nachgeht, die Korruption
selbst bekämpfen kann.

Die Schweiz verfügt im internationalen
Vergleich über eines der fortschrittlichsten
und umfassendsten Abwehrdispositive ge
gen Potentatengelder. Zeigt das Abwehr
dispositiv Wirkung? Gelangen heute zum
Beispiel weniger Potentatengelder in die
Schweiz als früher?

Ob heute weniger Potentatengelder in die
Schweiz gelangen als früher, kann ich
nicht sagen. Grundsätzlich hat sich das
PotentatenProblem aber verändert: Es ist
nicht mehr der Potentat selber, welcher in
der Schweiz ein Konto eröffnet. Dafür
haben wir es bei korrupten Geldern ver
mehrt mit undurchsichtigen Strukturen
von Konglomeraten, Strohmännern und
frauen, Firmen und anderen Gesell
schaften zu tun, hinter denen sich Poten
taten und andere politisch exponierte Per
sonen (PEP) verstecken können. Der Po
tentat an sich ist nicht mehr das Thema,
Korruptionsgelder aber schon.

||||||||||||||||||||||||||||||||

„Es ist nicht mehr der Potentat
selber, welcher in der Schweiz
ein Konto eröffnet. Dafür haben
wir es bei korrupten Geldern
vermehrt mit undurchsichtigen
Strukturen von Konglomeraten,
Strohmännern und frauen, Fir
men und anderen Gesellschaf
ten zu tun, hinter denen sich
Potentaten und andere politisch
exponierte Personen (PEP) ver
stecken können.“
||||||||||||||||||||||||||||||||

Aus welchen Gründen gelangen diese
Gelder in die Schweiz und was spricht
dafür, Letzteres zu verhindern?

Verlassen die Gelder das Herkunftsland,
fliessen sie dorthin, wo die besten Finanz
dienstleistungen angeboten werden.
Weder die Schweiz noch andere Finanz
plätze haben die Gelder in einer bewus
sten Art und Weise angezogen; die
Schweiz ist nun mal Weltmarktführer für
Dienstleistungen im Bereich Vermögens
verwaltung vermögender Kunden. Die
Vermögensverwaltung ist für den Finanz
platz Schweiz ein wichtiger Wirtschafts
faktor.

Und welche Interessen hat der Finanz
platz, solche Gelder fern zu halten?

Ich glaube im Vordergrund stehen derzeit
Reputationsrisiken und zunehmend auch
rechtliche Risiken. Wir haben gesehen,
dass insbesondere die angelsächsischen
Staaten durchaus in der Lage sind, bei
Verletzungen der Vorschriften Bussen zu
erlassen, die sehr wehtun. Dieser Ansatz

«DIE FINANZZENTREN TUN GUT DARAN, DIE
LEBENSVERHÄLTNISSE IN SCHWELLEN UND
ENTWICKLUNGSLÄNDERN BESSER ZU VERSTEHEN»
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hat auch schon massive Änderungen
herbeigeführt.

Vor kurzem hat die Bank HSBC ent
schieden, in London über 40 Botschaften
nicht mehr zu bedienen, und zwar, weil
die Bank der Meinung ist, dass sie das
Risiko bei diesen Landesvertretungen
nicht handhaben kann und sich die Ge
schäfte aufgrund potentieller Strafen
nicht mehr lohnen. Auch die Credit Suisse
hat vor kurzem entschieden, sich aus 50
Ländern ganz zurückzuziehen, weil sie da
von ausgeht, sie könne nicht gewähr
leisten, dass sie die Risiken in all diesen
Ländern vollständig erfassen und steuern
kann.

Obwohl die CS als Bank gross genug für
das notwendige Risikomanagement sein
sollte…

Das ist die zweitgrösste Bank in der
Schweiz und sie sagt, sie schafft das
nicht, in allen Ländern tätig zu sein! Es
wird interessant sein, zu schauen, wie
andere Banken reagieren werden. Die
Essenz ist, dass Finanzintermediäre nicht
mehr alles weltweit im gleichen Umfang
machen können wie früher.

Potentatengelder werden häufig mit kom
plizierten oder undurchsichtigen Struk
turen verschleiert. Ist es für die Banken
überhaupt möglich, zu erkennen, wer an
den Geldern berechtigt ist und ob die
Gelder aus korrupten Praktiken stammen?

Zunehmend wird es für Finanzinter
mediäre schwierig, den Durchblick zu
behalten, und ihnen wird bewusst, dass
man relativ viel von dem Land, in dem
man tätig ist, wissen muss.

|||||||||||||||||||||||||||||||

„Wenn ein Finanzintermediär
mit sehr hohen Vermögens
werten oder mit anderen Fak
toren wie undurchsichtigen
Strukturen zu kämpfen hat,
dann muss er mehr investieren,
um die wahren Hintergründe zu
erfahren. Und wer zum Schluss
kommt, dass sich diese Investi
tion nicht lohnt, der muss zu
nehmend auf das Geschäft ver
zichten, wie die Beispiele Credit
Suisse und HSBC zeigen.“
|||||||||||||||||||||||||||||||

Wenn ein Finanzintermediär mit sehr
hohen Vermögenswerten oder mit an
deren Faktoren wie undurchsichtigen
Strukturen zu kämpfen hat, dann muss
er mehr investieren, um die wahren Hin
tergründe zu erfahren. Und wer zum
Schluss kommt, dass sich diese Investi
tion nicht lohnt, der muss zunehmend
auf das Geschäft verzichten, wie die Bei
spiele Credit Suisse und HSBC zeigen.

Wie stehen Sie zur Selbstmeldepflicht
der Finanzintermediäre? Welches Bild
zeichnen diesbezüglich die aktuellen
Beispiele im Zusammenhang mit dem
Arabischen Frühling?

Meiner Ansicht nach sind die Pflichten
der Finanzinstitute grundsätzlich ge
nügend klar formuliert und sollten sie
ihre Meldepflicht verletzen, sind Sank
tionsmöglichkeiten vorhanden. Ob man
davon ausreichend Gebrauch macht,
werden wir gerade im Zusammenhang
mit dem Arabischen Frühling sehen.

Der Arabischen Frühling hat in der
Schweiz zu einem deutlichen Anstieg
der Verdachtsmitteilungen geführt,
was als gutes Zeichen zu werten ist,
auch wenn sich die Frage stellt, zu
welchem Zeitpunkt diese Meldungen
hätten gemacht werden müssen.

Wieso war dem so, obwohl die Ver
mögenswerte ja schon vor dem Arab
ischen Frühling da waren?

Ich glaube, die Höhe der Gelder, die im
Zusammenhang mit dem Arabischen
Frühling in der Schweiz entdeckt wur
den, war für viele eine Überraschung;
da hätten sich wohl viele gewünscht,
dass das Ausmass geringer sei.

Wo sehen Sie Lücken oder Schwächen
der Gesetzeslage zur Geldwäscherei
und zu Potentatengeldern in der
Schweiz und international? Was
könnte verbessert werden?

Es geht weniger darum, neue oder
zusätzliche Regeln auf diesem Gebiet
zu entwickeln, sondern jene, die es
schon gibt, durchzusetzen; und zwar
in allen Ländern. In vielen Ländern
gibt es nämlich entsprechende Ge
setze, doch es kümmert sich niemand
um deren Durchsetzung.

Die heutigen Regeln über Sperrung
und Rückerstattung setzten einen
(unmittelbar bevorstehenden) Macht
verlust des fraglichen Potentaten
voraus. Dies, obwohl schon vorher
davon ausgegangen werden kann,
dass Korruption im Spiel ist.
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Wäre es wünschenswert, dass künftig
die Sperrung von Geldern von noch im
Amt sitzenden Potentaten nicht von
vornherein ausgeschlossen ist?

Diese Frage betrifft die Immunität von
Potentaten. Wie gesagt denke ich, dass
es heute für Potentaten zumindest in
der Schweiz und Europa schwierig ge
worden ist, selber Konten zu halten. Die
Frage nach der Immunität von Amts
trägern verliert daher an Relevanz. So
bald Potentaten ihre Gelder hinter kom
plexen Strukturen verschleiern, pro
fitieren sie nicht mehr von ihrer Im
munität, da die Kontoinhaber ja Gesell
schaften oder Trusts sind.

Wäre Ihrer Ansicht nach ein von der
Rechtshilfe unabhängiger Mechanismus
wünschenswert, um Potentatengelder
sperren, einziehen und rückerstatten zu
können?

Am Anfang des Prozesses, namentlich
bei der Prävention, der Aufspürung oder
der Abwehr von Potentatengeldern, ist
die Rechtshilfe u.a. aufgrund ihrer
Schwerfälligkeit völlig ungeeignet und
hilft gar nichts. Dort sind informellere
Kanäle wie beispielsweise der Informa
tionsaustausch unter Financial Intel
ligence Units oder unter Banken sowie
die Beschaffung von Hintergrundinfor
mationen durch spezialisierte Firmen
(„Private Intelligence“) besser geeignet.

In der letzten Phase des Prozesses  dem
Beschlagnahmen der Gelder  muss aber
weiterhin in einem rechtsstaatlichen
Verfahren festgestellt werden, dass es
sich um unrechtmässig erworbene Gel
der handelt. Dort werden wir nicht ein
fach völlig neue Wege gehen können.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass

an so genannte „failing states“ nicht die
gleichen Anforderungen gestellt werden
können, da ja hier häufig der Potentat es
war, der für den desolaten Zustand des
Justizwesens verantwortlich ist. Hier
wäre es angebracht, über rechtsstaatlich
abgesicherte Formen von Beweislast
umkehr nachzudenken.

Ist es problematisch, dass der Potentat
oder die korrupte PEP weiter über die
Gelder verfügen kann, wenn diese nicht
gesperrt werden?

Es ist nicht zwingend das Beste, die
Gelder sofort zu sperren. Es kann auch
interessant sein, die Gelder zu verfolgen
(„Monitoring“) und mit der Sperrung zu
warten. Durch eine Sperrung erfährt die
Gegenseite, was sie machen und dann
haben sie ein Dutzend Anwälte am Hals.
Dadurch verbrauchen die ermittelnden
Behörden wichtige Ressourcen. Ferner
erlaubt das Monitoring der Gelder, plötz
lich das ganze Netzwerk zu erkennen.
Die Gefahr besteht, dass sich das Bild
verengt, wenn die falschen Massnahmen
zu früh ergriffen werden. Man sollte
koordiniert mit mehreren Behörden zu
schlagen, erst wenn man wirklich das
gesamte Bild hat.

|||||||||||||||||||||||||||||||

„Die Finanzinstitute werden
sich zunehmend bewusst, dass
ein grosser Korruptionsfall ihre
Existenz bedrohen kann. In die
sem neuen Bewusstsein steckt
grosses Potential, das man
nutzen kann.“
|||||||||||||||||||||||||||||||

Mit welchen konkreten (gesetzlichen oder
sonstigen) Massnahmen können die
Schweiz und der Finanzplatz zu einer
Verbesserung der Situation beitragen?

Ich glaube, dass sich die Finanzinstitute
zunehmend bewusst werden, dass ein
grosser Korruptionsfall ihre Existenz be
drohen kann. In diesem neuen Bewusst
sein steckt grosses Potential, das man
nutzen kann.

Im Bereich der Bekämpfung brauchen wir
mehr IntelligenceArbeit, das heisst wir
müssen mehr Wissen aufbauen und uns
besser koordinieren, bevor wir die be
grenzten Mittel des Strafrechts einsetzen.

Die Finanzzentren tun gut daran, die
Lebensverhältnisse in Schwellen und Ent
wicklungsländern besser zu verstehen und
den Dialog zu suchen. Länder, die sich ver
ändern wollen, sollen unterstützt werden.
Gehen beide aufeinander zu, werden viel
leicht auch die Lösungen einfacher. Denn
wie können Sie eine Partnerschaft mit je
mandem aufbauen, von dem Sie gar nicht
wissen, wie er funktioniert oder in welcher
Situation er sich befindet? Da hat sich
vieles bewegt, aber es bleibt noch viel zu
tun.

Ich stelle mir Sisyphos als glücklichen
Menschen vor. Für mich ist stetes
Weiterarbeiten nichts Negatives.

Dann haben Sie mit der Korruptions
bekämpfung den richtigen Job.

(lacht) Ja, das ist so.
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